
Beschluss-Nr.  GR 24/06/2024

Beratungsfolge

Name  des
Ausschusses
bzw. Gemeinderat

Sitzung  am TOP Ausschuss/Gemeinderat  hat
" empTohlen

" beschlossen
" zurück  verwiesen

öffentlich  /
nicht

öffentlich

Gemeinderat 20.06.2024 8 beschlossen öffentlich

Beratung  und Beschlussfassung  über  eine  Zweckvereinbarung  zum Betrieb  der  Landfunkstelle
Großdubrau  im Rahmen  des Grundzentralen  Verbundes,,OberIausitzer  Heideland"

Der Gemeinderat  der  Gemeinde  Großdubrau  beschließt  auf  Grundlage  der heutigen  Beratung,  den
als Anlage  4 beigefügten  Entwurf  einer  Zweckvereinbarung  zum  Betrieb  der Landfunkstelle
Großdubrau  im Rahmen  des Grundzentralen  Verbundes,,OberIausitzer  Heideland"  vom 13.06.2024

mit den Grundzentrumsgemeinden  vertraglich  zu vereinbaren,  dem Rechts-  und Kommunalamt  zur
Prüfung  vorzul-egen  und-nachBestätigung-  Öach ortsüblicher-VeröffentIichungin  Kraftzusetzen.

Gesetzliche  Anzahl  der  Mitglieder  des Gemeinderates:  15 + Bürgermeister
davon  anwesend:  10
Ja - Stimmen:  10
Nein - Stimmen:  0
Stimmenthaltungen:  0 .

Bemerkungen:  Aufgrund  des § 20 der  Sächsischen  Gemeindeordnung  war  kein Mitglied  des
Gemeinderates  von der Beratung  und Beschlussfassung  ausgeschlossen.
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Bearbeitungsvermerk:

veröffentlichtam:  Ausgabe:

im Elektronischem  Amtsblatt  der Gemeinde  Großdubrau  gemäß
Bekanntmachungssatzung  der  Gemeinde  Großdubrau  vom 22.03.2024


